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28* Gesetz: Betrauung von Personen mit der Funktion eines Forstsdtutz0rganes 

23. 
Gesetz vom 30. Juni 1976 über die Betrau
ung von Personen mit der Funktion eines 

Forstsdtutzorganes 

Der Wiener Landtag hat beschlossen: 

§ !. (1) Zum Schutz des Waldes können Per
sonen, die die Voraussetzungen des § 110 des 
Forstgesetzes 1975, BGBL Nr. 440, erfüllen, mit 
<ler Funktion eines Forstschutzorganes betraut 
werden. 

(2) Die Betrauung hat auf Antrag des Wald
eigentümers durch den Magistrat zu erfolgen. Sie 
kann sich auf einzelne oder alle Waldflächen des 
Waldeigentümers beziehen (Dienstbereich). 

§ 2. (1) Die mit der Funktion des Forstschutz
organes zu betrauende Person hat folgendes 
Gelöbnis abzulegen: 

,,Ich gelobe, die mir übertragenen J\ufgaben 
gewissenhaft und in gesetzmäßiger \\.reise zu 
erfüllen, jeden Sdiaden am Waldgut hint
anzuhalten und alle (Jbertretungen der forst~ 
rechtlidten Bestimmungen ohne Rücksicht auf 
die Person zur Anzeige zu bringen.u 

(2) Dem Forstschutzorgan sind vom Magistrat 
ein Dienstausweis (Anlage l} und ein Dienst
abzeichen auszufolgen. 

(3) Das Dienstabzeichen besteht aus Metall. 
Es ist kreisrund; hat einen Durchmesser von 
50 mm und zeigt das Wappen der Stadt Wien 
in Verbindung mit einem forstlichen Symbol 
sowie die Inschrift HForstschutzorgan". Das 

2 

Dienstabzeichen ist auf der Rückseite mit einer 
fortlaufenden Nummer versehen. 

(4) Das Forstsdrntzorgan hat bei Ausübung 
seines Dienstes das Dienstabzeichen an der 
linken Brustseite sichtbar zu tragen. 

§ 3. Der Magistrat hat über die mit der 
Funktion eines Forstsdiutzorganes betrauten 
Personen Vormerkungen zu führen, die den 
Vor- und Familiennamen, die Geburtsdaten und 
den Wohnort des Forstsdtutzorganes sowie die 
Nu1nmer des ausgefolgten Dienstabzeichens und 
den Dienstbereich zu enthalten haben. 

§ 4. (1) Die Betrauung mit der Funktion 
; eines Forstschutzorganes erlischt 

a) durch Zurüddegung, 
b) durch Widerruf. 

(2) Der Widerruf gemäß Abs. 1 ist vom 
1v1agistrat auszusprechen, 

a) wenn nachträglich Umstände eintreten, die 
die Betrauung einer Person mit der 
Funktion eines Forstsdiutzorganes be
hindern würden; 

b) wenn der Waldeigentümer dies beantragt. 

(3) Erlischt die Betrauung, so hat das Forst
schutzorgan den Dienstausweis und das Dienst
abzeidlen dem Magistrat zurückzustellen. 

§ 5. Dieses Gesetz tritt am l. Oktober 1976 
in Kraft. 

Der Landeshauptmann: Der Landesamtsdirektor: 
Gratz Bandion 
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